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1.4. Der Direktor des volkseigenen Kombinats leitet den 
wissenschaftlich-ökonomischen Kat. Er hat eine 
qualifizierte Arbeit des wissenschaftlich-ökonomi
schen Rates zu gewährleisten. Er hat den Mitglie
dern des wissenschaftlich-ökonomischen Rates alle 
erforderlichen Voraussetzungen für eine erfolg
reiche Arbeit zu schaffen und zu sichern, daß eine 
zielstrebige Qualifizierung der Mitglieder des wis
senschaftlich-ökonomischen Rates erfolgt. Der Di
rektor des volkseigenen Kombinats ist verpflichtet, 
die Mitglieder des wissenschaftlich-ökonomischen 
Rates in geeigneter Form über die im Ergebnis 
von Beratungen des wissenschaftlich-ökonomischen 
Rates von ihm getroffenen Entscheidungen zu un
terrichten.

1.5. Der wissenschaftlich-ökonomische Rat hat in seiner 
Arbeit die Vorschläge und Erfahrungen der Werk
tätigen, die insbesondere in den Beratungen der 
Produktionskomitees der Betriebe und der gesell
schaftlichen Organisationen zum Ausdruck kom
men, zu berücksichtigen. Die Leitung des wissen
schaftlich-ökonomischen Rates durch den Direktor 
des volkseigenen Kombinats hat zu gewährleisten, 
daß die Ergebnisse der Aussprachen seiner Mit
glieder mit den Werktätigen und ihren Kollektiven 
in die Arbeit des wissenschaftlich-ökonomischen 
Rates einfließen.

2. Die Aufgaben des wissenschaftlich-ökonomischen 
Rates

2.1 Die Aufgabe des wissenschaftlich-ökonomischen 
Rates beim Direktor des volkseigenen Kombinats 
besteht darin, durch Beratung der Grundprobleme 
der Leitung des einheitlichen Reproduktionsprozes
ses im Kombinat eine hohe Steigerung der Ar
beitsproduktivität und Effektivität der Produktion 
auf der Grundlage des staatlichen Planes unter Be
rücksichtigung der planmäßigen Entwicklung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen 
des Kombinats langfristig zu fördern. Der wissen
schaftlich-ökonomische Rat stellt die komplexe 
Durchsetzung des ökonomischen Systems des Sozia
lismus im volkseigenen Kombinat und seinen Be
trieben in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Er 
orientiert sich dabei auf die Gestaltung einer mo
dernen sozialistischen Wissenschaftsorganisation als 
spezifische Form der Anwendung der marxistisch- 
leninistischen Organisationswissenschaft auf die 
wissenschaftliche Arbeit selbst, die die bewußte 
und zielgerichtete Koordinierung und Kombination 
der Arbeit wissenschaftlich tätiger Menschen nach 
den Erfordernissen des ökonomischen Systems des 
Sozialismus zum Inhalt hat.

2.2. Ausgehend von diesen Grundsätzen sind im wis
senschaftlich-ökonomischen Rat insbesondere fol
gende Aufgaben zu beraten:

— die Sicherung des wissenschaftlichen Vorlaufs in 
Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Tech
nologie sowie die komplexe Mechanisierung und 
Automatisierung bei konsequenter Durchsetzung 
der marxistisch-leninistischen Organisationswis
senschaft mit dem Ziel, ökonomisch hocheffek
tive wissenschaftlich-technische Spitzenleistun
gen vorrangig auf strukturbestimmenden Ge
bieten zu erreichen

— die Maßnahmen zur Gestaltung der sozialisti
schen Wissenschaftsorganisation, insbesondere 
die inhaltliche Profilierung der Großforschung 
und der Wissenschaftskooperation, die Koordi
nierung und gemeinsame Abstimmung der Lei
tungstätigkeit mit den Einrichtungen des Hoch
schulwesens und der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin sowie die organische 
Einbeziehung der Forschungskapazitäten dieser 
Einrichtungen in die Lösung von Grundaufga
ben des wissenschaftlichen Vorlaufs des Zwei
ges, einschließlich der Aus- und Weiterbildung 
der Fachkader

— die Verwirklichung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung in den Betrieben des volkseige
nen Kombinats

— die Grundrichtung und das System für die Qua
lifizierung und Bildung der Kader

— die Spezialisierung, Standardisierung und Typi
sierung unter Berücksichtigung der internatio
nalen wirtschaftlichen und wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Ländern, insbesondere mit der Sowjetunion, 
sowie die rationelle Gestaltung der Kooperati
onsbeziehungen

— die Lösung entscheidender Projektierungs- und 
Investitionsaufgaben

— die Erhöhung der Effektivität der Außenwirt
schaftsbeziehungen durch die Produktion welt
marktfähiger Erzeugnisse im volkseigenen Kom
binat und die strikte Einhaltung des staatlichen 
Außenwirtschaftsmonopols

— die territoriale Abstimmung und Koordinierung 
mit den örtlichen Staatsorganen zur allseitigen 
Förderung der politischen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Entwicklung im Territorium, 
zur Sicherung einer planmäßigen territorialen 
Einordnung der Vorhaben und Maßnahmen des 
volkseigenen Kombinats und zur Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk
tätigen

— die Anwendung der elektronischen Datenver
arbeitung und Prozeßrechentechnik in den Lei
tungsprozessen sowie zur konstruktiven, tech
nologischen und organisatorischen Vorbereitung 
der Produktion und bei der Durchführung der 
Hauptproduktions- und Hilfsprozesse

— die Durchsetzung der Grundsätze des wissen
schaftlichen Arbeitsstudiums, der Arbeitsgestal
tung und Arbeitsnormung als Bestandteil der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung.

2.3. Die Arbeit solcher Beiräte im volkseigenen Kombi
nat, die sich mit speziellen technischen und öko
nomischen Aufgaben befassen, wird von der Tä
tigkeit des wissenschaftlich-ökonomischen Rates 
nicht berührt. Über ihre Bildung, Aufgaben und 
Arbeitsweise entscheidet der Direktor des volks
eigenen Kombinats eigenverantwortlich.


